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Anfrage nach dem Berliner Informationsfreiheitsgesetz (IFG)

Kontrolle Fahrradstraßen [#175238]
Ihre E-Mail über www.fragdenstaat.de vom 23. Januar 2020

Sehr geehrter Her

mit o.g. E-Mail stellen Sie einen Antrag nach dem Berliner Informätionsfreiheitsgesetz
(IFG) und bitten um Übermittlung von Informationen zu der Frage, wie viele Kontrollen in
der Choriner Straße in Berlin-Prenzlauer Berg zur Verhängung von Bußgeldern für durch-.
fahrende Kraftfahrzeuge ohne Berechtigung (Fahrradstraße) im Zeitraum vom 01.01.2018
bis 31.12.2019 stattgefunden haben und wie viele Bußgelder in welcher Höhe verhängt
wurden.

Zu Ihrem Antrag teile ich Ihnen folgendes mit:

In der Choriner Straße wurden keine Sonderkontrollen im Sing der Anfrage durchgeführt,
so dass keine Daten hierzu vorliegen.

Im Rahmendestäglichen Streifendienstes wurden jedoch Feststellungen zur Anzeige ge-
bracht. Diese Zahlen können Ihnen mitgeteilt werden.

Die Höhederjeweiligen Bußgelder kann dem Bußgeldkatalog (BKat) entnommen werden.

Kosteninformation

Da Sie vorab um eine Kosteninformation geben haben, teile ich Ihnen folgendesmit:
Nach $ 16 IFG, zuletzt geändert durch Gesetz vom 7. Juli 2016 (GVBI. S.434), sind die

Akteneinsicht oder Aktenauskunft gebührenpflichtig.

“I-
Verkehrsverbindungen: Zahlungenbilte nur bargeldios an:
53,55,57,59,U2,U5,.U8, Bus 200, 240 „Molistr./Otto-Braun-Str.“ LandeshauptkasseBerlin, 10179 Berlin
RE 1, RE2, RE 7, RB 14 „Alexanderpiatz" Bus TXL, 200, 240 „Molistr./Prenzlauer Allee” Postbank Berlin

Tram MA, M5, M6& „U-Bhf. Alexanderplatz" Bus’148 „U-Bhf. Alexanderplatz" Kontorummer 137106
Tram MB „Mollstr./Otto-Braun-Sir." Bus 100, 200 *Memhardstr." Bankleitzaht 100 100 10
Tram M2, M8 „Molistr/Prenzlauer Allee“ Bus TXL, 100 ,$ + U-Bhf. Alexandarplatz“ IBAN: DE?#2100100100000137106

BIC: PBNKDEFF100  



Gemäß 8 8 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über Gebühren und Beiträge (GebBtrG BE)in
Verbindung mit 8 5 der Verwaltungsgebührenordnung Berlin (VGebO) vom 24. November
2009 (GVBl. S. 707, 894) und der Tarifstelle 1004 b) Nr. 1 der Anlage zur VGebO, Anlage
zuletzt geändert durch Verordnung vom 10. Oktober 2017 (GVBl. S. 549), beträgt die Ge-

 bühr für eine einfache Akteneinsicht nach dem IFG 5,00 - 100,00 Euro sowie für Kopien

0,15 Euro.

Unter Berücksichtigung des zur Erstellung der Antwort erforderlichen Aufwands,insbeson-
dere des Zeitaufwands für die Informationszusammenstellung wird voraussichtlicheine

Verwaltungsgebühr in Höhe vonca. 5,- Euro festgesetzt werden.

Bitte teilen Sie mir mit, ob Sie Ihren Antrag weiterverfolgen wollen.

Mit freundlichen Grüßen

im Auftrag   


